
Verfahrensvermerke 
 
Die Stadt Ellingen hat in der Sitzung vom _____________  beschlossen, die Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 BauGB im Bereich der Flur Nr. 319/6 Gem. Stopfenheim zu ändern. Die Änderung der Satzung erfolgt im 
vereinfachten Verfahren. 
Der Änderungsbeschluss wurde am ____________________ ortsüblich bekanntgegeben. 
 
 
 
Der Entwurf der 1. Änderung der Einbeziehungssatzung Stopfenheim für die Fl. Nr. 319/6 Gem. Stopfenheim in der Fassung 
vom __________ wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit von _______________ bis 
_______________ öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden am ________________ ortsüblich 
bekanntgegeben mit dem Hinweis, dass jeder während der Auslegungsfrist die Unterlagen einsehen und Stellungnahmen 
abgeben kann. 
Parallel dazu wurde die Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
 
 
Die Stadt Ellingen hat mit Beschluss des Stadtrates vom ______________ den Entwurf der 1. Änderung der 
Einbeziehungssatzung Stopfenheim für die Fl. Nr. 319/6 Gem. Stopfenheim in der Fassung vom _____________ gemäß  
§ 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
 
 
Ellingen, den ____________________     ______________________________ 
      Siegel   Matthias Obernöder, 1. Bürgermeister 
 
 
 
Der Satzungsbeschluss wurde am _________________ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der 
Bekanntmachung tritt die 1. Änderung der Einbeziehungssatzung Stopfenheim für die Fl. Nr. 319/6 Gem. Stopfenheim in  
der Fassung vom _________________ in Kraft. 
 
 
 
Ellingen, den ____________________     ______________________________ 
      Siegel   Matthias Obernöder, 1. Bürgermeister 
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Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB
1. Änderung

im Bereich der Fl. Nr. 119/6 Gem. Stopfenheim, OT Stopfenheim
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